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Information des 1. Bürgermeisters

Holzversteigerung
Am Samstag den 24. Februar findet ab 13.00 Uhr eine Ver-
steigerung von mehreren Flächenlosen statt.

Treffpunkt ist am Vorplatz vor dem Garten des Gartenbauver-
eins am Bahnhof.

Folgende Lose stehen zur Versteigerung:

2-3 Lose in der Sandgrube

2 Lose im Astholzplatz

2 Lose im Wald bei Wengenhausen, neben dem Geotop

2-3 Lose am Maihinger Berg ( Durchforstung)

1-2 Lose Bereich Bahnhof.

Steigern dürfen nur Bürgerinnen und Bürger mit dem Wohnsitz 
in Marktoffingen.

Verbrennen von Abfällen 
im heimischen Öfen
Leider müssen wir feststellen, dass einige Hauseigentümer 
ihren Ofen als kleine Müllverbrennung verwenden. Bitte unter-
lassen Sie dies, es ist extrem umweltschädlich! Sie gefährden 
sich selbst und Ihre Nachbarn.

Helmut Bauer

1. Bürgermeister

Anträge Gemeinderatssitzung
Anträge, welche in der Gemeinderatssitzung behandelt wer-
den sollen, müssen unbedingt 1 Woche vor der Sitzung im 
Rathaus oder bei der VGem Wallerstein eingereicht werden. 
Dies gilt auch für Bauanträge.

Die nächsten Gemeinderatsitzungen finden statt am:

05.02.2024 und am 26.02.2024

Aufgrund von dringlichen Angelegenheiten können sich die 
Termine verschieben.

Bürgersprechstunden
Die Sprechstunden des Bürgermeisters sind wie folgt:

Montag 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Dienstag 09.00 Uhr bis 11.30 Uhr

Donnerstag 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr

oder nach Vereinbarung Telefon Nummer (09087) 252.

Erreichbarkeit des 1. Bürgermeisters
Rathaus

Telefon (09087) 252

Fax: (09087) 12 14

E-Mail: info@gemeinde-marktoffingen.de

weitere wichtige Telefonnummern
Grundschule Marktoffingen: 09087/331

Kita Riesrandzwerge: 09087/474

Krippe Riesrandwichtel: 09087/2289988

Kindergartennachrichten

Kita Riesrandzwerge

Liebe Eltern,

wenn Sie im Kitajahr 2024/25 einen Betreuungsplatz für Ihr 
Kind benötigen, holen Sie sich jederzeit eine Anmeldung in der 
Kita Riesrandzwerge ab.

Wir planen schon für das nächste Jahr und haben noch wenige 
Plätze zur Verfügung.

Nur wenn wir Ihren Bedarf kennen, können wir Sie einplanen.

Wir freuen uns auf Sie.
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Schulnachrichten

Selbstbehauptungskurse gestartet
Für die Schülerinnen und Schüler der 
Grundschule haben die Trainings mit dem 
Resilienztrainer Viktor Zimmermann begon-
nen. In den Kursen lernen die Kinder, 
Selbstvertrauen und Selbstsicherheit aufzu-

bauen, um auch mit Konflikten sicher umgehen zu können. 

von links nach rechts: Peter Jaumann (MiWeJa GbR Wenzel-
Jaumann), Rektorin Ruth Hundsdorfer, Robert Meyer (Bauge-
schäft Meyer), Elternbeiratsvorsitzende Claudia Jäger, Florian 
Hollndonner (Hollndonner Mietservice und Dienstleistungen), 
Sebastian Götz (Georg Götz GmbH CNC Dreh- Zusatz und 
Fraesbearbeitung), Bürgermeister Franz Stimpfle (Maihingen), 
Bürgermeister Helmut Bauer (Marktoffingen), Resilienztrai-
ner Viktor Zimmermann. Weitere Spender sind Planungsbüro 
Godts, Fa. Nikbcon, Energie Schwaben GmbH, Sparkasse 
Donauwörth und die Margarethe-Gradl-Stiftung.

Dank zahlreicher Spenden können alle 5 Klassen an dem Pro-
gramm teilnehmen. Zur Information der Eltern fand ein Vortrag 
im Gasthaus Ochsen statt, bei dem Viktor Zimmermann die 
Trainingsinhalte vorstellte. Zahlreiche Eltern waren gekommen, 
um sich zu informieren. Ein herzlicher Dank gilt allen Spendern, 
die dieses Projekt unterstützen und damit einen Beitrag leisten 
für ein friedliches Miteinander in den Gemeinden des Schul-
sprengels.

Kennenlernabend für die zukünftigen 
Fünftklässler 2024

Termin: Mittwoch, 06.03.2024 um 18.00 Uhr

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 4,

ihr wollt nächstes Jahr zu uns an die Moll-Ber-
czy-Mittelschule Wallerstein in die 5. Klasse? 
Ihr seid noch nicht ganz sicher, welche Schule 
ihr besuchen werdet und wollt euch einfach 
mal umschauen?

Dann dürfen wir euch am Mittwoch, 06.03.2024 um 18.00 Uhr 
zusammen mit euren Eltern zu uns an die Schule einladen. Ihr 
werdet etwas über die Mittelschule erfahren, das Lehrerteam 
kennenlernen sowie einen spannenden Rundgang durch das 
Schulhaus machen.

Wir freuen uns darauf, euch mit euren Eltern begrüßen zu 
können. Gerne könnt ihr euch schon vorher über unsere 
Homepage www.gms-wallerstein.de an unserer Mittelschule 
umschauen. Mit dem QR-Code kommt ihr auch direkt auf 
unsere Homepage, einfach klicken!

Schöne Grüße von der Schulleitung und den Lehrkräften

der Moll-Berczy-Mittelschule Wallerstein

Wallersteiner Volleyballmannschaften 
im Bezirksfinale
Gleich zwei Teams der Moll-Berczy-Mittelschule waren am 
Mittwoch, dem 17.01.24, im Bezirksfinale der Volleyballerin-
nen und Schulvolleyballer aktiv.

Beide Mannschaften konnten ihre Partien gegen die Mittel-
schule aus Nördlingen klar für sich entscheiden und mussten 
sich in einem packenden, hart umkämpften Finale nur den Wit-
tislingern geschlagen geben.
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Hundesteuer für das Jahr 2024
Folgend wird auf die wichtigsten Bestimmungen der Satzung 
über die Hundesteuer hingewiesen:
Steuersatz

Der Steuer unterliegt das Halten von Hunden durch natürliche 
Personen im Gemeindegebiet, soweit es nicht ausschließlich 
der Erzielung von Einnahmen dient. Die Hundesteuer beträgt 
für jeden über vier Monate alten Hund 20 Euro. Werden meh-
rere Hunde gehalten, so erhöht sich der Steuerbetrag für den 
zweiten Hund und jeden weiteren Hund auf 40 Euro bzw. 50 
Euro. Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als vom 
Haushalt gemeinsam gehalten.
Beginn und Ende der Steuerpflicht

Die Steuerschuld entsteht am 1. Januar für jeden an diesem 
Tag gehaltenen über vier Monate alten Hund.
Hundesteuermarken

Der Hundehalter hat die von ihm gehaltenen Hunde mit einer 
gültigen und sichtbar befestigten Hundesteuermarke zu verse-
hen. Endet die Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit einer 
schriftlichen Mitteilung über die Beendigung der Hundehaltung 
innerhalb eines Monats an die Gemeinde zurückzugeben.
Anzeigepflichten des Hundehalters

Wer im Gemeindegebiet einen über vier Monate alten Hund 
hält, hat dies innerhalb eines Monats nach Beginn der Haltung 
oder nachdem der Hund das steuerbare Alter erreicht hat, der 
Gemeinde schriftlich anzuzeigen. Endet die Hundehaltung 
oder entfallen die Voraussetzungen für eine gewährte Steuer-
vergünstigung, so ist dies der Gemeinde ebenfalls innerhalb 
eines Monats schriftlich anzuzeigen.
Wer vorsätzlich oder leichtfertig diesen Anzeigepflichten 
nicht nachkommt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungs-
widrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. Soll-
ten Sie es bisher vergessen haben, ihren Hund anzumelden, 
empfehlen wir Ihnen, dies dringend nachzuholen.

Ein Anmeldeformular ist auf dem Rathaus oder im Internet unter 
www.vg-wallerstein.de erhältlich.

Erinnerung zur Meldepflicht 
von Wassereigengewinnungsanlagen 
(Brunnen, Zisternen etc.)
Gemäß § 10 der gültigen Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung der Gemeinde Marktoffingen gelten die 
dem Grundstück aus der Wasserversorgungseinrichtung und 
aus der Eigengewinnungsanlage (Zisternen, Brunnen usw.) 
zugeführten Wassermengen als kostenpflichtige Abwasser-
mengen.
Eigengewinnungsanlagen wie Zisternen und Hausbrunnen 
müssen bei der Gemeinde gemeldet werden, wenn das hier-
über bezogene Wasser in die Entwässerungsanlage über Toi-
lettenspülungen, Waschmaschinen etc. eingeleitet wird. Der 
Umfang der zugeführten, der verbrauchten und der zurückge-
haltenen Wassermengen ist
durch eine geeichte Messeinrichtung festzustellen und der Ver-
waltungsgemeinschaft Wallerstein mitzuteilen.
Die betreffenden Grundstückseigentümer, die bisher ihrer Mel-
depflicht noch nicht nachgekommen sind, werden hiermit auf-
gefordert, die entsprechende schriftliche Meldung über Eigen-
gewinnungsanlagen vorzulegen.

Jahresabrechnung 2023 
für Abwassergebühren
In den nächsten Tagen gehen den Gebührenpflichtigen die 
Gebührenbescheide für die Jahresabrechnung 2023 der 
Abwassergebühren zu.
Hierzu wird hinsichtlich der Ermittlung der gebührenpflichtigen 
Abwassermenge auf folgendes hingewiesen:
Als Abwassermengen gelten die dem jeweiligen Anwesen aus 
der Wasserversorgung (oder Eigengewinnungsanlage) zuge-
führten Wassermengen abzüglich der nachweislich auf dem 
Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen Wasser-
mengen. 

Somit stand am Ende ein absolut verdienter zweiter Platz bei 
den Schwäbischen Meisterschaften auf den Urkunden. Da die 
Wallersteiner Sportlerinnen und Sportler mit einer relativ jungen 
Mannschaft antraten, könnten sich im nächsten Jahr noch bes-
sere Chancen auf ein mögliches Weiterkommen ergeben.

Text: Jörg Bäuml
Fotos: Brigitte Ulbricht

Netze ODR GmbH
Störung im Stromnetz: 07961/9336-1401

Störung im Gasnetz: 07961/9336-1402

Deutsche Rentenversicherung
Die Sprechtage der Deutschen Rentenversicherung finden im 
Rathaus Nördlingen, Marktplatz 1 statt.
Terminwünsche nehmen die Kolleginnen des Rathauses Nörd-
lingen vormittags unter der Telefonnummer 09081/ 84 - 167 ent-
gegen.

Störungsnummer 
Bayerische Rieswasserversorgung
24-Stunden Störungshotline bei Störungen im Wasserleitungs-
netz (z.B. Wasserrohrbrüchen)
Telefon: 0800 279 0 279

Grund- und Gewerbesteuer - 
Zahlungstermin beachten!
Grund- und Gewerbesteuer, erste Rate fällig am 15.02.2024

Zur Vermeidung gebührenpflichtiger Mahnungen bitten wir um 
fristgerechte Zahlung.
Bei Abbuchern wird die Schuld zum Fälligkeitstermin abge-
bucht.
Hinweis zur Grundsteuer bei Eigentumsübergang

Die Grundsteuer wird vom Finanzamt jährlich nach den Verhält-
nissen zu Beginn des Jahres festgesetzt. Bei der Übergabe 
eines Grundstücks auf einen anderen Eigentümer ist der bishe-
rige Eigentümer so lange grundsteuerpflichtig, bis das Finanz-
amt das Grundstück auf den neuen Eigentümer fortgeschrie-
ben hat (§ 9 Grundsteuergesetz).
Diese Fortschreibung erfolgt zum 01. Januar 
des auf den Eigentumsübergang folgenden Jahres.
Andere vertragliche Abmachungen sind privatrechtlich und 
können von der Steuerverwaltung nicht berücksichtigt werden.
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter der Telefonnummer 
09081/2760-15 Frau Neumair.

Bankverbindung der Gemeinde Marktoffingen

RVB Ries eG

IBAN: DE50 7206 9329 0002 9104 38
BIC: GENODEF1NOE
SPK Dillingen- Nördlingen

IBAN: DE04 7225 1520 0000 1055 77
BIC: BYLADEM1DLG
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Allgemeine Öffnungszeiten 
der VG

Montag: 08.00 – 12.00 Uhr Montagnachmittag 
geschlossen

Dienstag: 08.00 – 12.00 Uhr Dienstagnachmittag 
geschlossen

Mittwoch: 08.00 – 12.00 Uhr Mittwochnachmittag 
geschlossen

Donnerstag: 08.00 – 12.00 Uhr
14.00 – 18.00 Uhr

Freitag: 08.00 – 12.00 Uhr Freitagnachmittag 
geschlossen

Service auf einen Blick
Verwaltungsgemeinschaft Wallerstein
VG Wallerstein, Sitz in Wallerstein
Wallerstein,
Weinstraße 19, 86757 Wallerstein

Telefon: 09081 2760-0
Telefax: 09081 2760-20
E-Mail: info@vg-wallerstein.de
Internet: www.vg-wallerstein.de
Geschäftsleitung, Baurecht, Satzungen  .......................  2760-11
Baurecht  .............................................................. 2760-27 & -28
Kämmerei  .....................................................................  2760-13
Einwohnermeldeamt / Ausweise  ..................................  2760-10
Rente, Soziales  .............................................................  2760-19
Standesamt, Personalverwaltung, Friedhofverwaltung   2760-12
Kasse (allgemein)  .........................................................  2760-14
Kasse (Steuern und Abgaben)  ....................................  2760-15
Personal (Lohnbuchhaltung)  ........................................  2760-16
Sekretariat, VHS, Tourist-Info  ........................................  2760-18

Öffnungszeiten Recyclinghöfe
Marktoffingen, bei der Mehrzweckhalle
2. und 4. Samstag im Monat von 12.00 - 14.00 Uhr
Maihingen, Gewerbegebiet
2. und 4. Samstag im Monat von 09.00 - 11.00 Uhr

Astholzplatz
Öffnungszeiten:

März und April: jeden Samstag 
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Mai bis Februar: jeden 1. Samstag im Monat 
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Abfuhrtermine
Übersicht der Abfuhrtermine im Februar 2024
für Marktoffingen, Minderoffingen, Wengenhausen, Ramsteiner 
Hof und Schnabelhöfe
Restmüll Marktoffingen und Minderoffingen:
01.02.2024; 15.02.2024; 29.02.2024
Biotonne Marktoffingen und Minderoffingen:
26.01.2024; 09.02.2024; 23.02.2024
Papiertonne Marktoffingen:
20.02.2024
Papiertonne Minderoffingen, Ramsteinerhof, Schnabelhöfe, 
Wengenhausen:
12.02.2024

Der Nachweis der verbrauchten bzw. zurückgehaltenen Was-
sermengen obliegt dem Gebührenpflichtigen. (§ 10 Abs.3 der 
Satzung BGS-EWS).
Diese Abzugsmöglichkeit ist nach § 10 Abs.4 BGS-EWS jedoch 
eingeschränkt. Danach sind vom Abzug unter anderem ausge-
schlossen:
Wassermengen bis zu 12 cbm jährlich, sofern es sich um Was-
ser für laufend wiederkehrende Verwendungszwecke handelt.
Hieraus folgt, dass bei der von den Gebührenpflichtigen 
gemeldeten Abzugsmenge generell eine Abzugsmenge von 12 
cbm/ Jahr außer Ansatz bleibt; d.h. die Abzugsmenge mindert 
sich um 12 cbm.

Bauanträge künftig direkt 
beim Landratsamt einzureichen
Das Landratsamt teilt mit, dass sich zum Start des neuen Jah-
res weitreichende Änderungen beim Stellen eines Bauantrages 
ergeben haben. Künftig besteht die Möglichkeit, Anträge und 
Unterlagen zu bau- und abgrabungsrechtlichen Verfahren digi-
tal einzureichen.
Bauherren bzw. die von ihnen beauftragten Entwurfsplaner 
können seit dem 01. Januar 2024 ihre Anträge über das Bay-
ernportal per Online-Formular an das Bauamt des Landratsam-
tes Donau-Ries übermitteln (Link: https://yourls.donau-ries.de/
bauantragonline). In diesem Fall helfen Informationsfelder beim 
Ausfüllen des Bauantrags. Eine Einreichung digitaler Doku-
mente (z.B. als PDF-Dokumente) per E-Mail an das Landrat-
samt Donau-Ries stellt keine wirksame Antragstellung dar.
Weiterhin besteht aber auch die Möglichkeit, den Bauantrag 
mit dem gewohnten Formblatt in Papierform einzureichen. Es 
besteht also keine Pflicht zur digitalen Antragstellung.
Dabei ist allerdings zu beachten, dass der Antrag künftig 
direkt beim Landratsamt (nicht wie bisher bei der jeweiligen 
Gemeinde) einzureichen ist. Die Beteiligung der Gemeinde ist 
jedoch nach wie vor gewährleistet, d. h. die Gemeinde wird 
dann vom Landratsamt über den jeweils eingereichten Antrag 
informiert und muss dann über das gemeindliche Einverneh-
men entscheiden.
Für Verfahren, in denen die örtlich zuständige Kommune die 
abschließende Entscheidung trifft, erfolgt die Antragstellung 
in Papierform nach wie vor über die Gemeinde. Direkt bei 
der Gemeinde dürfen demnach nur noch folgende Anträge in 
Papierform eingereicht werden:

- Bauvorhaben im Genehmigungsfreistellungsverfahren 
(Bauvorhaben hält alle Festsetzungen eines vorhandenen 
Bebauungsplans ein)

- isolierte Ausnahmen/Befreiungen/Abweichungen
- Anzeigen zur Beseitigung
- genehmigungsfreie Abgrabungen
Auch wenn Anträge und Unterlagen überwiegend direkt beim 
Landratsamt einzureichen sind, empfiehlt sich eine vorherige 
Kontaktaufnahme mit der Gemeinde sowohl im digitalen als 
auch im analogen Verfahren.
Nähere Informationen sind auf der Homepage des Landrat-
samtes Donau-Ries – Fachbereich Bauwesen zu entnehmen.
Gerne steht Ihnen in der Verwaltungsgemeinschaft Wallerstein 
das Bauamt bei Fragen zur Seite!

Rathaus geschlossen!

Am Faschingsdienstag, den 
13.02.2024 ist die VG-Wallerstein 
nachmittags nicht besetzt!

Um Beachtung wird gebeten!
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Jagdgenossenschaft Marktoffingen 
und Drainverband Marktoffingen

Generalversammlung
Am Donnerstag den 22.02.2024 findet die Generalversamm-
lung der Jagdgenossenschaft Marktoffingen im Gasthaus 
Lamm statt.
Dazu sind alle Jagdgenossen eingeladen.
Die Versammlung beginnt pünktlich um 19:30 Uhr.

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Bericht des Jagdvorstandes
3. Grußwort des Bürgermeisters
4. Bericht des Schriftführers
5. Bericht des Kassierers
6. Entlastung der Vorstandschaft und des Kassierers
7. Wünsche und Anträge
8. Verwendung des Jagdschillings

1.Vorstand

Otto Seitz

Im Anschluss an die Jagdversammlung findet die Generalver-
sammlung vom Drainverband statt.

Drainverband Marktoffingen - 
Generalversammlung 

Am Donnerstag den 22.02.2024 findet die Generalversamm-
lung des Drainverbandes Marktoffingen im Gasthaus Lamm 
statt.

Dazu sind alle Mitglieder eingeladen.
Die Versammlung beginnt ca. um 21Uhr

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes
3. Grußwort des Bürgermeisters
4. Bericht des Schriftführers
5. Bericht des Kassierers
6. Entlastung der Vorstandschaft und des Kassierers
7. Wünsche und Anträge

1.Vorstand

Helmut Offinger

Schützenverein Edelweiß 
Minderoffingen
Öffnungszeiten Schützenheim:

Dienstag: ab 19:30 Uhr
Mittwoch: ab 18:00 Uhr

Jugendtraining 
mit Licht- und Luftgewehr/-pistole
und mit Bogen

Freitag: ab 19:30 Uhr

Kappenabend am 13.02.24
Wir begrüßen am 13.02. (Faschingsdienstag) um 19:19 Uhr 
alle Mitglieder und Freunde in unserem Vereinsheim zum 
Kappenabend mit Schießolympiade. Geschossen werden 
kann bis 20:59 Uhr. Anschließend findet die Preisverteilung 
statt.
Nicht vergessen: Die Kopfbedeckung darf nicht fehlen!
Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Wir freuen uns auf Euch!

Generalversammlung am 24.02.24
Am Samstag, 24.02.24 lädt der Schützenverein „Edelweiß 
Minderoffingen e. V.“ zur ordentlichen Generalversammlung 
ein. Diese findet um 20:00 Uhr im Schützenheim statt.

Gelber Sack:
31.01.2024; 28.02.2024
Bei Fragen oder Anregungen zu den Abfuhrterminen wenden 
Sie sich bitte direkt an den Abfallwirtschaftsverband Nord-
schwaben, Telefon: 0906/780330 oder auch www.awv-nord-
schwaben.de bzw. per E-Mail: info@awv-nordschwaben.de
Bitte achten Sie auch in der örtlichen Tagespresse auf kurzfris-
tige Änderungen in den Abfuhrterminen.

Frauengruppe Marktoffingen
Freitag, 2. Februar 2024
Frauenfasching:
„Sparsame Zeiten – An allem wird gespart, aber nicht am 
LuStiG SeIn. Wir sparen uns an diesem Abend die Männer!“ – 
Fasching NUR für Frauen
Gute Stimmung ist garantiert!!
Es erwarten euch viele witzige Einlagen, ein paar Sparwitze 
und tolle Musik!
Heuer wieder mit DJ Stefan
Beginn: 20:00 Uhr im Gasthaus „Lamm“ in Marktoffingen
Einlass ab 19 Uhr
Alle FRAUEN, ob jung oder alt sind herzlichst eingeladen!!!
Voranzeige:
Freitag, 1. März 2024
Palästina – „…durch das Band des Friedens!“
Weltgebetstag in Marktoffingen
19:00 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt 
in Marktoffingen
Anschließend gemütliches Beisammensein im Pfarrhof
Alle Frauen der Pfarreiengemeinschaft und auch alle Interes-
sierten sind herzlich eingeladen!

Soldaten- und Veteranenverein Minder-
offingen, Enslingen und Bühlingen e.V.

Einladung 
zur Generalversammlung
Am Samstag, den 17.02.2024 findet im Gasthaus 
Mayer, Bühlingen die ordentliche Mitgliederver-
sammlung statt. Beginn ist um 19:00 Uhr.

Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den Vorstand
2. Totengedenken
3. Verlesen des Protokolls der letzten GV
4. Jahresbericht des Vorstands
5. Kassenbericht
6. Bericht der Kassenprüfer, Entlastung des Kassierers und 

Vorstandschaft
7. Grußworte
8. Ehrungen
9. Vorschau
10. Wünsche und Anträge
Hierzu sind alle Mitglieder und Interessierte herzlich eingela-
den. Vor Beginn der Versammlung gibt es wie üblich ein Essen 
(Bratwürste).
Auf ein zahlreiches Erscheinen freut sich die Vorstandschaft.
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Mitteilungen der Trachtenkapelle 
Marktoffingen

Tagesordnung:

1. Begrüßung der Teilnehmer und Eröffnung der Versammlung

2. Totengedenken

3. Verlesung des Protokolls der letzten Generalversammlung

4. Jahresbericht des Vorstandes

5. Bericht des Sportwartes

6. Bericht des Kassiers

7. Bericht der Kassenprüfer

8. Entlastung der Vorstandschaft

9. Abstimmung über die Neuanschaffung einer PV-Anlage

10. Wünsche und Anträge

11. Ehrungen

Es sind alle Mitglieder und Freunde des Vereins herzlich ein-
geladen. Mitglieder, die zur Jahreshauptversammlung Anträge, 
Anregungen, etc. haben, können diese beim Vorstand bis 3 
Tage vor der Versammlung schriftlich einreichen.

Die Generalversammlung des Fördervereins findet am glei-
chen Abend um 19:30 Uhr statt.

Voranzeige Alteisensammlung
Im März lässt der Schützenverein wieder einen Alteisencontai-
ner aufstellen.

FF Marktoffingen

Einladung zur Generalversammlung
Die Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Marktoffin-
gen findet am Freitag, den 23.02.2024 um 19:30 Uhr im Gast-
haus „Ochsen“ in Marktoffingen statt. Hierzu sind alle Mitglie-
der herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung

2. Totengedenken

3. Gemeinsames Essen

4. Bericht der Vorstandschaft

5. Bericht des 1. Kommandant

6. Bericht des Schriftführers

7. Bericht des Kassiers

8. Bericht der Kassenprüfer mit Entlastung der Vorstandschaft

9. Abschlussbericht Festausschuss

10. Entlastung und Auflösung Festausschuss

11. Bericht Atemschutzbeauftragter

12. Grußworte

13. Ehrungen

14. Wünsche und Anregungen
Um zahlreiches und pünktliches Erscheinen wird gebeten.

Die Vorstandschaft

Förderverein der freiwilligen Feuerwehr 
Marktoffingen e.V.

Einladung zur Generalversammlung
Die Vorstandschaft des Fördervereins der freiwilligen Feuer-
wehr Marktoffingen e.V. lädt alle Mitglieder zur Generalver-
sammlung am Freitag, den 23.02.2024 um

21:00 Uhr im Gasthaus „Ochsen“ in Marktoffingen ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden

2. Bericht des 1. Vorsitzenden

3. Bericht des Schriftführers

4. Bericht des Kassiers

5. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Vorstand-

schaft

6. Wünsche und Anregungen
Mit freundlichen Grüßen

Die Vorstandschaft des Fördervereins 
der freiwilligen Feuerwehr e.V.

Redaktionsschluss

Die Abgabe für Beiträge, Berichte und Anzeigen der Ver-
eine, Institutionen, Kirchen, usw. 

ist für die März Ausgabe bis

spätestens Donnerstag, 22.02.2024

erforderlich! Wir bitten um Ihr Verständnis.
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